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GEMEINDE SIEK
6. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 17

„Gewerbegebiet Siek - Jacobsrade“

STELLUNGNAHMEN
DER VON DER PLANUNG

BERÜHRTEN NACHBARGEMEINDEN und BEHÖRDEN,
DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

nach § 4 Abs. 2 BauGB
und

DER ÖFFENTLICHKEIT (private Personen)
nach § 3 Abs. 2 BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG
(zum 2. Entwurf)

nach § 1 Abs. 7 BauGB

Beratungsstand:
Bauausschuss vom 11.06.2014

Gemeindevertretung vom 30.06.2014

Aufgestellt:
Aukrug, den 02.10.2013,
red. angepasst am 27.05.2014

GEMEINDE SIEK
(vertreten durch das Amt Siek) FB III Bau und Umwelt Hauptstraße 49 22962 Siek Tel.: 04107 / 88 93 - 0 Fax : 04107 / 88 93 - 88

In Zusammenarbeit mit :

BÜRO FÜR INTEGRIERTE STADTPLANUNG  SCHARLIBBE BIS  S
Freischaffender Stadtplaner Dipl.-Ing. (FH) Peter Scharlibbe Hauptstraße 2 b 24613 Aukrug Tel.: 04873 / 97 246 Fax : 04873 / 97 100



Folgende von der Planung berührten Nachbargemeinden und Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange sowie private Personen
haben nach § 3 Abs. 2 BauGB und nach § 4 Abs. 1 BauGB

Anregungen oder Hinweise im Rahmen ihrer Stellungnahme vorgebracht bzw. mitgeteilt, dass keine Anregungen vorgebracht werden:
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I. Nachbargemeinde
1. Gemeinde Großhansdorf - Bau- und Umweltamt per Mail vom 06.08.2013

II. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
1. Wasser- und Bodenverband Glinder Au - Wandse mit Schreiben vom 19.08.2013 (keine Anregungen)

2. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes S-H (LLUR), Technischer Umweltschutz -
Regionaldezernat Südost mit Schreiben vom 15.08.2013 (keine Anregungen)

3. Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG per Mail vom 15.08.2013 mit Bezugnahme auf die Stellungnahme vom 16.05.2012

4. Der Landrat des Kreises Stormarn, Fachdienst Planung und Verkehr mit Schreiben vom 14.08.2013

5. Archäologischen Landesamt S-H - Obere Denkmalschutzbehörde / Planungskontrolle mit Erlass vom 13.08.2013

6. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes S-H mit Schreiben vom 06.08.2013

7. Schleswig-Holstein Netz AG, Netzcenter Ahrensburg mit Schreiben vom 02.08.2013

8. Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 25.07.2013

9. Hamburger Verkehrsverbund GmbH per Mail vom 22.07.2013

III. Anerkannte Naturschutzverbände
Anerkannte Naturschutzverbände haben während der gesetzten Beteiligungsfrist und auch danach keine Stellungnahme abgegeben

IV. Öffentlichkeit
1. Stellungnahme der privaten Person (1), vertreten durch Mohr - Rechtsanwälte, mit Schreiben vom 09.08.2013

V. Landesplanerische Stellungnahme
der Landesplanungsbehörde im Innenministerium des Landes S-H in Mitschrift des Referats für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht
liegt mit Erlass vom 07.05.2012 vor;
eine erneute landesplanerische Stellungnahme wurde im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB nicht abgegeben



Abwägungsvorschlag der Gemeinde Siek
zur 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Gewerbegebiet Siek - Jacobsrade“

zu Stellungnahmen der von der Planung berührten Nachbargemeinde, Behörden und sonstiger Planungsträger nach § 4 Abs. 2 BauGB
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Beschlussvorschlag:
Die vorgetragenen Fragestellungen und Ausführungen der Gemeinde Groß-
hansdorf als eine von der Planung betroffene Nachbargemeinde werden im
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und teilweise ge-
folgt.

Begründung zum Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt die Feststellung zur Kenntnis, dass der Bitte
um weitergehende Information über die gemeindliche Planung nicht in dem
zugestandenen Maße gleich, sondern erst auf Nachforderung der Beteili-
gungsunterlagen nach § 4 Abs. 2 BauGB, erfolgt ist. Gleichwohl hat sich die
Gemeindevertretung mit den im Rahmen der Beteiligung nach § 2 Abs. 2
Bau-
GB vorgetragenen Anregungen fachlich auseinander gesetzt und diese in die
Entwurfsplanung mit Erarbeitung von Untersuchungen zum Verkehr und zum
Immissionsschutz eingestellt.

Der Anregung zur Verlängerung des Walles parallel zum Sondergebiet ist die
Gemeinde Siek grundsätzlich gefolgt; jedoch nicht als immissionsschutzrecht-
lich wirksame Maßnahme, sondern als ortsgestalterische Maßnahme. Diese
Planauffassung wurde im Zuge dieser gemeindlichen Abwägung auch noch
einmal gutachterlich geprüft, wonach die Wirkung der Verlängerung schall-
technisch vernachlässigbar ist, denn die Pegeländerungen liegen im Bereich
unter 0,1 dB(A). Aus diesem Grund wird auch weiterhin von einer immissions-
schutzrechtlichen Festsetzung des Walles nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ab-
gesehen und die Festsetzung als Landschaftswall beibehalten.

Die errechnete Überschreitung des Immissionsrichtwertes um 2 dB(A) sind
vernachlässigbar, da der Verkehrslärm der BAB A1 den Gewerbelärm über-
deckt.

Ein planungsrechtlicher bzw. städtebaulicher Änderungs- bzw. Ergänzungs-
bedarf besteht entsprechend dem vorangestellten Abwägungsvorschlag nicht.

Die Planbegründung wird zum Themenbereich „Immissionsschutz“ inhaltlich
und zugleich klarstellend ergänzt.
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Beschlussvorschlag:
Die Feststellung des Wasser- und Bodenverbandes Glinder Au - Wandse
wird im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis.

Begründung zum Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt die Feststellung des o. g. WBV, dass durch
die vorgelegte gemeindliche Planung Unterhaltungspflichten des Wasser- und
Bodenverbandes nicht berührt sind, zur Kenntnis. Dieser Sachverhalt wurde
bereits in die „Entwurfsplanung“ eingestellt.

Ein planungsrechtlicher bzw. städtebaulicher Änderungs- bzw. Ergänzungs-
bedarf besteht entsprechend dem Vorangestellten somit nicht.
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Beschlussvorschlag:
Die Ausführungen und Hinweise des Landrates des Kreises Stormarn,
Fachdienst Planung und Verkehr werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen und die fachtechnischen Hinweise zu den
gemeindlichen Planungszielen und zu den Planfestsetzungen in die gemeind-
liche Abwägung eingestellt und überwiegend berücksichtigt.
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Begründung zum Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt die Ausführungen und Hinweise des Landra-
tes des Kreises Stormarn im Rahmen der „Behörden- und Trägerbeteiligung“
nach § 4 (2) BauGB zur Kenntnis und wird die von den Fachdiensten vorge-
tragenen Hinweise und Ausführungen sowie die fachtechnischen Hinweisen
wie nachfolgend aufgelistet in die gemeindliche Abwägung einstellen.
1. Immissionsschutz:

Die Ausführungen des Gesundheitsamtes des Kreises Stormarn und der
hierbei vorgetragene und erläuterte Vergleich zwischen den Ergebnissen
der Schalluntersuchung zur 4. Änd.-B-Plan Nr. 17 (Ansiedlung des Zentral-
lagers) und der 6. Änd.-B-Plan Nr. 17 (Erweiterung des Zentrallagers)
werden seitens der Gemeinde Siek zur Kenntnis genommen und sind
auch nicht weiter zu ergänzen.
Die seitens des Gesundheitsamtes gezogenen Rückschlüsse auf die aktu-
elle Planung werden auf Grundlage des Gutachtens vom 23.03.2012 sei-
tens der Gemeinde Siek bestätigt.
Entsprechend dem Abwägungsergebnis zur Stellungnahme des Kreises
Stormarn im Rahmen der Beteiligung nach § 4 (1) BauGB wurden die Er-
gebnisse der Lärmuntersuchung vom 23.03.2012 in die Entwurfsplanung
eingestellt. Gegenüber den planungsrechtlichen Festsetzungen der 4.
Änd. B-Plan Nr. 17 waren keine zusätzlichen immissionsschutzrechtlichen
Festsetzungen erforderlich. Die Ergebnisse aus dem vorgenannten Gut-
achten wurden in die Planbegründung unter Kapitel 8. eingestellt und er-
läutert.
Der Anregung der Gemeinde Großhansdorf zur Verlängerung des Walles
parallel zum Sondergebiet ist die Gemeinde Siek mit der „Entwurfspla-
nung“ grundsätzlich gefolgt; jedoch nicht als immissionsschutzrechtlich
wirksame Maßnahme, sondern als ortsgestalterische Maßnahme. Diese
Planauffassung wurde im Zuge dieser gemeindlichen Abwägung auch
noch einmal gutachterlich geprüft, wonach die Wirkung der Verlängerung
schalltechnisch vernachlässigbar ist, denn die Pegeländerungen liegen im
Bereich unter 0,1 dB(A). Aus diesem Grund wird auch weiterhin von einer
immissionsschutzrechtlichen Festsetzung des Walles nach § 9 Abs. 1 Nr.
24 BauGB abgesehen und die Festsetzung als Landschaftswall beibehal-
ten. Die Umsetzung dieser Maßnahme wird in dem zwischen der Gemein-
de und dem Verursacher zu schließenden Erschließungsvertrag geregelt.
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2. Naturschutz und Landschaftspflege:
Die Feststellung der uNB, dass keine Bedenken zu der vorgelegten
„Entwurfsplanung“ geltend gemacht werden, wird seitens der Gemeinde
Siek wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Der Hinweis zur gesonderten Beantragung der Rodung des erforderli-
chen Knickabschnittes und des Knickdurchbruchs bei der uNB wird sei-
tens der Gemeinde Siek zur Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit
in der vorgetragenen Form berücksichtigt.

3. Text - Teil B:
3.1 zu Festsetzung Nr. 6

Der Hinweis und die Ausführungen zum Verweis auf eine DIN-Vorschrift
in den textlichen Festsetzungen unter Ziffer I., 6. werden seitens der
Gemeinde Siek zur Kenntnis genommen und in der vorgetragenen Form
durch eine entsprechenden ergänzenden Hinweis nach den textlichen
Festsetzungen berücksichtigt. Verwaltungstechnisch werden die vorge-
tragenen Hinweise entsprechend berücksichtigt, so dass insgesamt die
bisherigen Festsetzungen (Ziffer I., 6.) aus der rechtskräftigen 4. Änd.-B-
Plan Nr. 17 inhaltlich unverändert beibehalten werden können.

3.2 zu Festsetzung Nr. 7
Die Planauffassung, dass die textliche Festsetzung unbestimmt ist, wird
seitens der Gemeinde Siek so nicht geteilt. Bei den Geländeveränderun-
gen handelt es sich nicht um selbständige Abgrabungen und Aufschüt-
tungen, sondern um solche, die im Zusammenhang mit dem (plangemä-
ßen) Vorhaben stehen werden. Nur bei selbständigen Aufschüttungen
oder Abgrabungen wäre eine Festsetzung der baulichen Nutzung erfor-
derlich. Mit dieser ergänzenden Festsetzung kann sichergestellt werden,
dass notwendige Abgrabungen auch außerhalb der festgesetzten über-
baubaren Flächen zulässig sind, die Gesamt-GRZ, wie in der 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 17 festgesetzt, nicht überschritten wird.
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haltlich und zugleich klarstellend ergänzt.
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Beschlussvorschlag:
Die Feststellung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume des Landes S-H (LLUR) - Technischer Umweltschutz wird im
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in die gemeind-
liche Abwägung eingestellt.

Begründung zum Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt die Feststellung des LLUR (Technischer Um-
weltschutz) im Rahmen der Beteiligung nach § 4 (2) BauGB, dass keine Be-
denken aus Sicht des Immissionsschutzes gegen die im Entwurf vorgelegten
gemeindlichen Planungsabsichten bestehen, zur Kenntnis.

Ein planungsrechtlicher bzw. städtebaulicher Änderungs- bzw. Ergänzungs-
bedarf zum Themenbereich „Immissionsschutz“ besteht entsprechend dem
Vorangestellten somit nicht.
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Beschlussvorschlag:
Die Ausführungen, Hinweise und Anregungen der (VHH) Verkehrsbetriebe
Hamburg-Holstein AG werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur
Kenntnis genommen und überwiegend in dem vorgetragenen Maße nicht be-
rücksichtigt.

Begründung zum Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt die seitens des VHH vorgetragenen Anregun-
gen und Hinweise zur Kenntnis und hat diese unter Bezugnahme auf die
gemeindliche Abwägung zu der Stellungnahme vom 16.05.2012 im Rahmen
der Beteiligung nach § 4 (1) in die nunmehr zu erfolgende gemeindliche Ab-
wägung wie folgt eingestellt.
o Wie in der Planbegründung zur „Entwurfsplanung“ erläutert wird die Ge-

meinde das Bedienungskonzept für die neue Straßenführung nach Ab-
schluss des Planaufstellungsverfahrens mit den Beteiligten, wie in der
Stellungnahme benannt, erörtern und gemeinsam festlegen. Nach Prüfung
durch die Gemeinde wird sich die Erreichbarkeit der BUS-Haltestellen
durch die modifizierte Straßenführung für die Gewerbstätigen und mögli-
chen Besucher grundsätzlich nicht verschlechtern; dennoch sollte zu dem
angegebenen Zeitpunkt über eine dann optimale Lösung gemeinsam
nachgedacht und entschieden werden.

o Die, wie angeregt, Schaffung einer Durchfahrtsmöglichkeit auf der neuen
G-F-L-Trasse ist zwar eine innovative Idee, aber mit den entsprechenden
Fahrradien, Schleppkurven und den sicherheitstechnischen Anforderun-
gen (Einzäunung des Betriebsgeländes) insgesamt leider nicht realisier-
bar.

o Die Bitte nach Wendeplatzanlagen mit einem Durchmesser von 30 m wird
die Gemeinde Siek nicht folgen können, da fahrdynamische Anforderun-
gen auch unter Berücksichtigung der Rast06 dies für die einzusetzenden
Busse nicht rechtfertigen. Eine ordnungsgemäße Benutzung der festsetz-
ten Wendeplatzanlagen ist entsprechend einer gutachterliche Aussage
von der Ing.- Gesellschaft Masuch+Olbrisch sichergestellt.

Ein planungsrechtlicher bzw. städtebaulicher Änderungs- bzw. Ergänzungs-
bedarf zum Themenbereich „Verkehr“ besteht entsprechend dem Vorange-
stellten somit nicht.
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Beschlussvorschlag:
Die Festsetzung und der fachtechnische Hinweis des Archäologischen Lan-
desamtes S-H werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und berücksichtigt.
Die fachtechnischen Hinweise sind im Zuge der Realisierung von Vorhaben
innerhalb des Plangebietes in dem vorgetragenem Maße durch den Grund-
stückseigentümer bzw. durch den jeweiligen Träger des Vorhabens in dem er-
forderlichen Maße zu berücksichtigen.

Begründung zum Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt die Ausführungen und den Hinweis des ALSH
zur Kenntnis und hat diese bereits im Rahmen der „Entwurfsplanung“ ent-
sprechend der Stellungnahme aus dem Beteiligungsverfahren nach § 4 (1)
BauGB in die Planbegründung eingestellt.

Die Feststellung des ALSH, dass keine Auswirkungen auf archäologische Kul-
turdenkmale durch die Umsetzung des Planvorhabens festzustellen sind, wird
seitens der Gemeinde Siek erneut zur Kenntnis genommen. Dieser Sachver-
halt wurde bereits mit der „Entwurfsplanung“ in die Planbegründung einge-
stellt.

Der Hinweis und die Ausführungen zum Umgang bei unvermuteten Funden
werden seitens der Gemeinde Siek erneut zur Kenntnis genommen. Dieser
Sachverhalt wurde bereits mit der „Entwurfsplanung“ zur Beachtung an die
Ausführenden der Erschließungs- und Baumaßnahmen / Grundstückseigen-
tümer weitergegeben.

Ein städtebaulicher und planungsrechtlicher Ergänzungs- bzw. Konkretisie-
rungsbedarf ergibt sich zum Themenbereich „Archäologische Denkmale“ aus
dem Vorangestellten nicht mehr.
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zur 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Gewerbegebiet Siek - Jacobsrade“

zu Stellungnahmen der von der Planung berührten Nachbargemeinde, Behörden und sonstiger Planungsträger nach § 4 Abs. 2 BauGB

Anlage 2
11

Beschlussvorschlag:
Mit Verweis auf die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 4 (1) Bau-
GB abgegebene Stellungnahme vom 10.05.2012 werden die Ausführungen
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des
Landes S-H werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und in die gemeindliche Abwägung eingestellt.

Begründung zum Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt mit Verweis auf die im Rahmen des Beteili-
gungsverfahrens nach § 4 (1) BauGB abgegebene Stellungnahme die Aus-
führungen des MWAVT im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 4 (2)
BauGB zur Kenntnis und wird den erneut vorgetragenen fachtechnischen
Hinweis in die gemeindliche Abwägung wie folgt einstellen.

zu 1. Die erneut als „Feststellung“ vorgetragenen Ausführungen, dass die ge-
plante Erweiterung des Zentrallagers bzw. die geplante Nutzungsände-
rung eines GE-Gebietes in ein SO-Gebiet ein höheres Verkehrsauf-
kommen an den maßgeblichen und benannten Knotenpunkten mit sich
bringt und dementsprechende Kapazitätsnachweise zu führen sind,
werden seitens der Gemeinde Siek zur Kenntnis genommen.
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weiter
zu 1. Im Zuge der Arbeiten zur „Entwurfsplanung“ hat sich die Gemeinde

Siek mit den vorangestellten Ausführungen des MWAVT auseinander-
gesetzt und eine verkehrstechnische Stellungnahme gutachterlich erar-
beiten lassen und in den Entwurf eingestellt, die auch Bestandteil der
Beteiligungsunterlagen nach § 4 (2) BauGB gewesen ist.
Daher sind die erneut vorgetragenen Anregungen des MWAVT für die
Gemeinde Siek ohne weitere Darlegungen und Begründungen bzw.
ohne auf die gutachterliche Stellungnahme eingegangen zu sein, nicht
nachvollziehbar.
Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verkehrserzeugung des Zent-
ralwarenlagers mit Hochrechnung auf den Erweiterungsteil der 6. Änd. -
B-Plan Nr. 17 ergeben sich Verkehrserzeugungsraten von 108 Pkw /
Tag + Richtung sowie 162 Lkw / Tag + Richtung. Da die Erweiterung
des Zentralwarenlagers zudem die vorhandene GE-Fläche reduziert,
sind die prognostizierten Verkehrserzeugungsraten dieser Fläche ge-
genzurechnen. Da im Rahmen der 6. Änderung nicht nur die prognosti-
zierte Anzahl der Kraftfahrzeuge, sondern auch diejenige der Lkw deut-
lich geringer ist, als die Verkehrsprognose des rechtskräftigen B-Planes
Nr. 17, für den der Nachweis geführt wurde, ist aus verkehrstechni-
scher Sicht ein Kapazitätsnachweis für die geringere Verkehrsprognose
entbehrlich.
Aus Sicht der Gemeinde Siek ist der gutachterliche Nachweis erbracht
worden, dass mit der 6. Änd.-B-Plan Nr. 17 keine Erhöhung des Ver-
kehrsaufkommens ursächlich verbunden sein wird. Da mit der Stel-
lungnahme des MWAVT keine abwägungsrelevanten Informationen
und Begründungen geliefert worden sind, kann und wird die Gemein-
devertretung keinen weiteren gutachterlichen Untersuchungen vorneh-
men lassen.

Ein planungsrechtlicher bzw. städtebaulicher Änderungs- bzw. Ergänzungs-
bedarf besteht entsprechend dem vorangestellten Abwägungsvorschlag nicht.
Die Planbegründung kann zu dem Themenbereich „Verkehr“ unverändert
bleiben, da keine neuen Gesichtspunkte bzw. Abwägungsmaterial zu berück-
sichtigen sind.
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Beschlussvorschlag:
Die erneut vorgetragenen Hinweise und Ausführungen der Schleswig - Hols-
tein Netz AG werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und sind im Zuge einer späteren Realisierung des Plan-Vorhabens
durch den Träger des Vorhabens in dem dann erforderlich werdenden Maße
zu beachten sowie bereits in der zur B-Plan-Änderung nachgeordneten Er-
schließungsplanung zu berücksichtigen.

Begründung zum Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens
nach § 4 (2) BauGB erneut vorgetragenen Ausführungen der SH Netz AG zur
Kenntnis und wird die fachtechnischen Hinweise in die gemeindliche Abwä-
gung wie folgt einstellen.

Der Hinweis und die Ausführungen, dass im Planbereich Versorgungsanlagen
(Niederspannung, Mittelspannung und Gas) liegen und vor einem Eigentü-
merwechsel an eine Privatperson sind die vorhandenen Anlagen und Leitun-
gen durch eine Grunddienstbarkeit zu sichern sind, wurden bereits mit der
„Entwurfsplanung“ seitens der Gemeinde Siek zur Kenntnis genommen und
durch Übernahme dieser Sachverhalte in die Planbegründung zur Beachtung
im Rahmen einer späteren Vorhabenrealisierung an den Träger des Vorha-
bens weitergegeben. Gleichzeitig sind diese Belange im Rahmen der der
Bauleitplanung nachgeordneten Erschließungsplanung entsprechend zu be-
rück-sichtigen.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher Ergänzungs- bzw. Konkretisie-
rungsbedarf ergibt sich entsprechend dem vorangestellten Abwägungsvor-
schlag somit nicht.

Die Planbegründung kann zu dem Themenbereich „Ver- und Entsorgung“ un-
verändert bleiben, da keine zusätzlichen Gesichtspunkte bzw. Abwägungsma-
terial zu berücksichtigen sind.
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Beschlussvorschlag:
Die Hinweise und Ausführungen der Deutschen Telekom Technik GmbH
werden im Rahmen der Bebauungsplan zur Kenntnis genommen und sind im
Zuge einer späteren Realisierung des Plan-Vorhabens durch den Träger des
Vorhabens in dem dann erforderlich werdenden Maße zu beachten sowie be-
reits in der zur B-Plan-Änderung nachgeordneten Erschließungsplanung ent-
sprechend zu berücksichtigen.

Begründung zum Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt den Verweis auf die im Rahmen des Beteili-
gungsverfahrens nach § 4 (1) BauGB abgegebenen Hinweise und Ausfüh-
rungen der Deutschen Telekom Technik GmbH zur Kenntnis und hat diese
bereits in die gemeindliche Abwägung zur „Entwurfsplanung“ eingestellt.

Danach wurden der Hinweis und die Ausführungen auf die Kostenträgerschaft
für bauliche Maßnahmen am Kommunikationsnetz, die durch die Realisierung
des geplanten Vorhabens (Umbau „Jacobsrade“) entstehen werden, seitens
der Gemeinde Siek zur Kenntnis genommen und durch Übernahme dieses
Sachverhaltes in die Planbegründung zur Beachtung an den Träger des Vor-
habens weitergegeben.

Die seitens des Kommunikationsunternehmens an die Gemeinde Siek in die-
sem Zusammenhang gerichtete Forderung, dem Träger des Vorhabens die
Übernahme der mit der Leitungsverlegung entstehenden Kosten aufzuerle-
gen, hat die Gemeinde Siek im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis
genommen und wird diesen Sachverhalt im Zusammenhang mit der nachge-
ordnet zu erstellenden Erschließungsplanung bzw. im Erschließungsvertrag
thematisieren.

Ein städtebaulicher bzw. planungsrechtlicher Ergänzungs- bzw. Konkretisie-
rungsbedarf ergibt sich entsprechend dem vorangestellten Abwägungsvor-
schlag somit nicht.
Die Planbegründung kann zu dem Themenbereich „Ver- und Entsorgung“ un-
verändert bleiben, da keine zusätzlichen Gesichtspunkte bzw. Abwägungsma-
terial zu berücksichtigen sind.
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reits in der zur B-Plan-Änderung nachgeordneten Erschließungsplanung ent-
sprechend zu berücksichtigen.
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gungsverfahrens nach § 4 (1) BauGB abgegebenen Hinweise und Ausfüh-
rungen der Deutschen Telekom Technik GmbH zur Kenntnis und hat diese
bereits in die gemeindliche Abwägung zur „Entwurfsplanung“ eingestellt.

Danach wurden der Hinweis und die Ausführungen auf die Kostenträgerschaft
für bauliche Maßnahmen am Kommunikationsnetz, die durch die Realisierung
des geplanten Vorhabens (Umbau „Jacobsrade“) entstehen werden, seitens
der Gemeinde Siek zur Kenntnis genommen und durch Übernahme dieses
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thematisieren.
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Beschlussvorschlag:
Die Ausführungen der (HVV) Hamburger Verkehrsverbund GmbH werden
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und teilweise
berücksichtigt.
Außerhalb der Bauleitplanung werden weitere Abstimmungen in dem vorge-
tragenen Maße erörtert und aufeinander abgestimmt.

Begründung zum Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt die seitens des HVV vorgetragenen Anregun-
gen und Hinweise zur Kenntnis und hat diese unter Bezugnahme auf die
gemeindliche Abwägung zu der Stellungnahme vom 16.05.2012 im Rahmen
der Beteiligung nach § 4 (1) BauGB in die nunmehr zu erfolgende gemeindli-
che Abwägung wie folgt eingestellt.
o Wie in der Planbegründung zur „Entwurfsplanung“ erläutert wird die Ge-

meinde das Bedienungskonzept für die neue Straßenführung nach Ab-
schluss des Planaufstellungsverfahrens mit den Beteiligten, wie in der
Stellungnahme benannt, erörtern und gemeinsam festlegen. Nach Prüfung
durch die Gemeinde wird sich die Erreichbarkeit der BUS-Haltestellen
durch die modifizierte Straßenführung für die Gewerbstätigen und mögli-
chen Besucher grundsätzlich nicht verschlechtern; dennoch sollte zu dem
angegebenen Zeitpunkt über eine dann optimale Lösung gemeinsam
nachgedacht und entschieden werden.

Ein planungsrechtlicher bzw. städtebaulicher Änderungs- bzw. Ergänzungs-
bedarf zum Themenbereich „Verkehr“ besteht entsprechend dem Vorange-
stellten somit nicht.
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Beschlussvorschlag:
Die von der privaten Person (1) im Rahmen der abgegebenen Stellungnah-
me vorgetragenen Anregungen und Hinweise werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen und teilweise berücksichtigt.
Insgesamt wurden die Anregungen und Hinweise in die Überarbeitung zur
Entwurfsplanung (2. Entwurf) eingestellt.

Begründung zum Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung nimmt die Anregungen und Ausführungen der priva-
ten Person (1) zur Kenntnis und wird die darin enthaltenen Ausführungen und
Anregungen sowie Bedenken in die gemeindliche Abwägung einstellen.

Die Gemeindevertretung möchte gegenüber den Rechtsanwälten, die die In-
teressen der privaten Person (1) vertreten, klar herausstellen, dass Forderun-
gen in Bezug auf ein bestimmtes Ergebnis der gemeindlichen Abwägung in
der Bauleitplanung bekanntermaßen nicht zulässig sind.

Daher wird die Gemeindevertretung die seitens der privaten Person (1) abge-
gebene Stellungnahme, wie die übrigen Stellungnahmen aus dem Beteili-
gungsverfahren auch, sach- und fachgerecht in die gemeindliche Abwägung
nach § 1 Abs. 7 BauGB einstellen und diese als Anregungen und somit als
Abwägungsmaterial bewerten.
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Die Gemeinde Siek nimmt zur Kenntnis, dass im Rahmen der öffentlichen
Auslegung fristgerecht seitens der privaten Person (1) Anregungen und Be-
denken gegen den Entwurf der 6. Änd.-B-Plan Nr. 17 vorgebracht werden, die
im Nachfolgenden in die gemeindliche Abwägung wie folgt eingestellt werden:
zu 1. Die nachführend vorgetragenen Anregungen und Bedenken zur Beibe-

haltung der „Jacobsrade“ als Ringstraßenerschließung hat die Gemein-
devertretung im Rahmen der gemeindlichen Abwägung wie folgt einge-
stellt, wobei auf die Einwendungen gegen die Straßeneinbeziehung des
Teilstücks der „Jacobsrade“ nach dem StrWG nicht Gegenstand dieses
Bauleitplanverfahrens ist.
 Die Sachgassenlösung mit einer für Sattelzüge und den Busverkehr

ausgelegten Wendeplatzanlage mit einem befahrbaren Durchmes-
ser von 25 m stellt sicherlich keine Verkehrssituation dar, in der sich
die Kundschaft fahrtechnisch benachteiligt fühlen kann. Zudem kann
die vorhandene Straße „Jacobsrade“ mit einer Straßenbreite von
6,50 m und dem vorgenannten Wendeplatz nicht als unzureichend
bezeichnet werden, erfüllt sie doch die verkehrstechnischen Anfor-
derungen nach der maßgeblichen Richtlinie „RASt06“.
Die Gemeinde Siek sieht mit der Lage des Gewerbegebietes, abge-
setzt von der bebauten Ortslage von Siek oder auch einer anderen
Gemeinde und der ebenfalls verkehrstechnisch von der bebauten
Ortslage von Siek mit Ausrichtung auf die Anschlussstelle 24 der
BAB A1 keine wesentliche Laufkundschaft im Sinne des Wortes,
insbesondere nicht eine, die jetzt das gesamte Gewerbegebiet „Ja-
cobsrade“ im Zuge der Ringstraße erkunden möchte; dafür sind zu
wenige Einzelhandelsbetriebe vorhanden, die auch vom Grundsatz
her (vgl. Empfehlungen des Innenministeriums), nicht im Gewerbe-
gebiet angesiedelt werden sollen. Ausnahmen sind in diesem Ge-
werbegebiet gemacht worden; diese auf den Einzelhandel ausge-
richteten Gewerbebetriebe liegen, wie auch die private Person (1),
folgerichtig alle an der „Schauseite“ zur BAB A1 und sind somit nicht
auf die Ringstraße und auch nicht auf den Kundenverkehr innerhalb
des Gewerbegebietes angewiesen, da die Kunden ganz gezielt die
Einzelhändler anfahren. Denn zum „Gucken“ und „Schlendern“ gibt
es im Gewerbegebiet „Jacobsrade“ keinen weiteren nachhaltigen
Ansatz.
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 Auf ihrer Internetseite wirbt die private Person (1)u. a. mit
„…Wir brauchten aber auch einen Standort mit sehr guter Verkehrsanbindung
und diesen haben wir in Siek gefunden. Direkt an der A1 (Hamburg / Lübeck
Ausfahrt Ahrensburg) mit der U1 (Haltestelle Kiekut oder Großhansdorf) so-
wie der R10 (Haltestelle Ahrensburg) sehr gut zu erreichen. Auch die Flughä-
fen Hamburg und Lübeck sind in annehmbarer Entfernung…“.
Dementsprechend wird auf der Startseite auch mit der zur BAB A1
gerichteten Schaufensterseite geworben, die man beim Vorbeifah-
ren auch ganz gut erkennen kann, so dass mit dem Foto auf der
Startseite auch ein entsprechender Wiedererkennungswert verbun-
den ist. Mit einem zweiten Foto wird die Rückseite bzw. mit der
Straßenseite „Jacobsrade“ und den aufgestellten Fahrzeugen auf
dem Betriebsgelände geworben. Das großzügige Platzangebot wird
seitens der privaten Person (1) auf der Internetseite nicht mit der
Ausbauqualität der Straße „Jacobsrade“ in Zusammenhang gestellt,
sondern wird unter „Über uns“ mit der nunmehr (am Standort Siek)
großen Grundstücksgröße von 8.000 m² begründet. Ein Hinweis auf
die Ringstraßenerschließung erfolgt in der Internetpräsentation an
keiner Stelle. Die Geschäftstätigkeit der privaten Person (1) wird
nach Auffassung der Gemeinde Siek durch den verkehrstechnisch
einwandfreien Ausbauzustand der Straße „Jacobsrade“ nicht einge-
schränkt. Die Erreichbarkeit und der Wiedererkennungswert, wie auf
der Internetseite dargestellt, bleiben von der gemeindlichen Planung
gänzlich unberührt.

 Die Argumentation der privaten Person (1) ist für die Gemeinde Siek
nicht nachvollziehbar, denn alle Betriebe, groß wie klein, an der
Gewerbegebietsstraße „Jacobsrade“ haben den gleichen Straßen-
querschnitt (6,50 m) als Erschließungsstraße zur Verfügung. Der
Gemeinde ist nicht bekannt, dass so große Betriebe mit Logistik,
wie Omnitrade an der östlichen Jacobsrade, Schwierigkeiten mit der
Erreichbar- bzw. Anfahrbarkeit ihres Grundstücks haben. Die Wen-
deanlage, ist auch für das Wenden in einem Zug für die Betriebs-
fahrzeuge der privaten Person (1) ausreichend dimensioniert und
entspricht den Anforderungen der RASt06, so dass verkehrstechni-
sche Benachteiligungen durch die Planänderungen ausgeschlossen
sind.

Bemessungsfahrzeug der privaten Person (1) mit R = 12,5, als Durchmesser 25 m
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sondern wird unter „Über uns“ mit der nunmehr (am Standort Siek)
großen Grundstücksgröße von 8.000 m² begründet. Ein Hinweis auf
die Ringstraßenerschließung erfolgt in der Internetpräsentation an
keiner Stelle. Die Geschäftstätigkeit der privaten Person (1) wird
nach Auffassung der Gemeinde Siek durch den verkehrstechnisch
einwandfreien Ausbauzustand der Straße „Jacobsrade“ nicht einge-
schränkt. Die Erreichbarkeit und der Wiedererkennungswert, wie auf
der Internetseite dargestellt, bleiben von der gemeindlichen Planung
gänzlich unberührt.

 Die Argumentation der privaten Person (1) ist für die Gemeinde Siek
nicht nachvollziehbar, denn alle Betriebe, groß wie klein, an der
Gewerbegebietsstraße „Jacobsrade“ haben den gleichen Straßen-
querschnitt (6,50 m) als Erschließungsstraße zur Verfügung. Der
Gemeinde ist nicht bekannt, dass so große Betriebe mit Logistik,
wie Omnitrade an der östlichen Jacobsrade, Schwierigkeiten mit der
Erreichbar- bzw. Anfahrbarkeit ihres Grundstücks haben. Die Wen-
deanlage, ist auch für das Wenden in einem Zug für die Betriebs-
fahrzeuge der privaten Person (1) ausreichend dimensioniert und
entspricht den Anforderungen der RASt06, so dass verkehrstechni-
sche Benachteiligungen durch die Planänderungen ausgeschlossen
sind.

Bemessungsfahrzeug der privaten Person (1) mit R = 12,5, als Durchmesser 25 m
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 Die Wendeplatzanlage, wie im „Entwurf“ zur 6. Änd.-B-Plan Nr. 17
festgesetzt, ist entsprechend den verkehrstechnischen Anforderun-
gen gem. der Richtlinie „RASt06“ ausgelegt. Dementsprechend
können die Sattelschlepper der privaten Person (1), vgl. hierzu Abb.
auf der vorherigen Seite 18, in einem Zug wenden. Die Wende-
platzanlage ist, wie für die Fahrzeuge gefordert, mit einem Radius
von 12,5 m, also einem Durchmesser von 25,0 m ausgelegt zuzüg-
lich eines Überhangs von 1,50 m, in dem keine Einbauten, wie z. B.
Laternen oder sonstige Hindernisse, vorhanden sein dürfen. Damit
wird und ist seitens der Gemeinde Siek sichergestellt, dass die ver-
kehrstechnischen Anforderungen an den Verkehrsablauf gewähr-
leistet sind. Die Gründe für ein Rückwärtsfahren, wie seitens der
privaten Person (1) beschrieben, können also nicht mit der Anlage
der Wendeplatzanlage oder dem Ausbauquerschnitt der Straße „Ja-
cobsrade“, da beide den Anforderungen der RASt06 entsprechen,
verbunden sein, sondern sind ggf. in der Nutzung und Ausgestal-
tung des Betriebsgrundstückes selbst zu finden.

 Die Ausführungen zur Notwendigkeit und zum Ausschluss der Ein-
weisung des Fahrzeugführers bei Rückwärtsfahren werden seitens
der Gemeinde Siek zur Kenntnis genommen, begründen sich jedoch
ursächlich nicht aus der gemeindlichen Planung im Rahmen der 6.
Änd.-B-Plan Nr. 17. Denn wie oben ausgeführt und gutachterlich
nachweisbar, ist die geplante Wendeplatzanlage ausreichend di-
mensioniert für Sattelzüge, auch für die der privaten Person (1).
Eine Notwendigkeit zum Rückwärtsfahren mit den entsprechend
ggf. notwendigen Einweisungen des Fahrzeugführers ist aufgrund
der richtliniengetreuen Herstellung der Gewerbegebietserschlie-
ßungsstraße einschließlich Wendeplatzanlage für die Gemeinde
Siek nicht erkennbar.
Sofern sich diese Einweisungen und das Rückwärtsfahren aus der
betriebsbezogenen Gestaltung des Gewerbegrundstücks selbst er-
geben, ist dies nicht Gegenstand dieser gemeindlichen Abwägung
zu diesem Änderungsverfahren und liegt dementsprechend in der
Zuständigkeit der privaten Person (1) selbst.
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 Die Darstellung, dass die Gewerbegebietsstraße „Jacobsrade“ für
die Vorbeifahrt zweier Schwerlaster, also für den so genannten Be-
gegnungsfall Lkw/Lkw nicht ausgelegt ist, wird seitens der Gemein-
de Siek zurückgewiesen. Mit einer Ausbaubreite von 6,50 m für die
Fahrbahn ist gem. der Richtlinie RASt06 die erforderliche Breite für
Gewerbestraßen entsprechend dem zu bewertenden Begegnungs-
fall in ausreichendem Maße vorhanden (vgl. nachstehende Abbil-
dung mit Blick nach Süden mit dem Grundstück der privaten Person
(1) auf der rechten Bildseite und der „Jacobsrade“ in dem heutigen
und auch zukünftigen Ausbauzustand der zugleich Regelquerschnitt
für das gesamt Gewerbegebiet ist.

 Der genannte „Missstand“, hervorgerufen durch den Nachbarn, ist bei
einem Zusammentreffen beider Anlieferungsfälle sicherlich nicht gut
und führt zu erschwerten Bedingungen, die jedoch weder durch die
Bauleitplanung selbst ausgelöst sind und auch nicht mit der
6. Änd.-B-Plan Nr. 17 ursächlich ausgelöst werden. Eine Abstimmung
der Anlieferungen sollte unter Gewerbetreibenden außerhalb der Bau-
leitplanung durchaus möglich sein, wenn auf dem eigenen Grundstück
nicht genügend Platz mehr ist. Hieraus jetzt ein Regelfall abzuleiten,
sieht die Gemeinde Siek nicht.
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 Gleichwohl die private Person (1) die beiden Grundstücksflächen als
Gesamtheit bereits nutzt und somit auch das benannte Flst. 110 für
die betriebsbezogenen inneren Abläufe herangezogen hat, kann die
Gemeinde Siek die gegenüber der Positionierung der Wendeplatz-
anlage vorgebrachten Anregungen und Bedenken nachvollziehen.

 Die Gemeinde Siek beabsichtigt daher, die Wendeplatzanlage unter
Berücksichtigung der zuvor geäußerten Anforderungen an die Di-
mensionierung der Wendeplatzanlage diese nach Norden soweit zu
verschieben, dass die nördliche Grenze des Flst. 110 mit der zu-
künftigen Straßenbegrenzungslinie im Bereich des zukünftigen
Wendeplatzes in einer Flucht liegt. Somit wird seitens der Gemeinde
Siek sichergestellt, dass auch diese Grundstücksfläche an der öf-
fentlichen Verkehrsfläche liegt und den Absichten der privaten Per-
son (1) zur Errichtung einer 2. Zufahrt Nichts entgegenstehen sollte.
Diese 2. Zufahrt ermöglicht es dann auch der privaten Person (1)
zukünftig eine voneinander getrennte Zu- und Abfahrt vom Be-
triebsgelände zu realisieren, so dass die vorangestellten „Missstän-
de“ zudem auf dem eigenen Grundstück abgewickelt werden könn-
ten. Jedenfalls wird mit dieser Planänderung den eigentumsrechtli-
chen Anforderungen hinreichend Genüge getan.

 Die Gemeinde Siek nimmt die geäußerten Ausführungen und Hin-
weise in Bezug auf die Erschließungskosten zur Kenntnis. Nach
Prüfung der Sachlage ist die Gemeinde Siek der Auffassung, dass
maßgeblich ist, dass die verkehrliche Erschließung des veräußerten
Gewerbegrundstück gesichert sein. Durch die Einziehung eines
Teilstücks der Straße „Jacobsrade“ verbunden mit der Errichtung
einer Wendeplatzanlage ist die Erschließung der Gewerbegrundstü-
cke, wie zuvor ausgeführt, nicht beeinträchtigt. Für den Beitrag / die
Erschließungskosten, ist die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt
des Entstehens der sachlichen Beitragspflichten maßgebend. Nach-
trägliche Änderungen bleiben ohne Einfluss auf den einmal entstan-
denen Beitrag..
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 Zu den hier vorgetragenen Befürchtungen in Bezug auf die gezahl-
ten Erschließungskosten und einer möglichen Verschlechterung der
Erschließungsfunktion sowie finanziellen Nachteilen wird an dieser
Stelle zur Vermeidung von Wiederholungen auf die hierzu vorange-
stellten Ausführungen im Abwägungsvorschlag zur privaten Person
(1) verwiesen.

 Die Gemeinde Siek nimmt die Ausführungen zu einer gesteigerten
Einbruchsgefahr bei Schaffung einer Sackgasse zur Kenntnis, teilt
diese in der vorgetragenen Form jedoch nicht.
Die Gemeinde Siek kann nicht erkennen, dass bei der Anlage des
Wendeplatzes eine grundsätzlich andere Sicherheitslage entstehen
würde, als es zur Zeit bzw. früher war. Die Sackgasse erschwert es
nach Auffassung der Gemeinde Siek eher, denn die Sackgasse er-
möglicht erschwert die Flucht potentieller Einbrecher. Die Situation
wird sich mit fortschreitender Realisierung der noch unbebauten
Gewerbegrundstücke gegenüber der privaten Person (1) ändern, so
dass die soziale Kontrolle größer als heute sein wird. Gleichwohl hat
jeder Gewerbetreibende entsprechende Vorkehrungen gegen Ein-
bruch und Diebstahl zu treffen.

Die Gemeinde Siek nimmt die Ausführungen der privaten Person (1) in
Bezug auf die gemeindliche Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB zur
Kenntnis.

Die Gemeinde Siek ist nach Auswertung und Beurteilung der seitens der
privaten Person (1) im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgetragenen
Anregungen und Bedenken, insbesondere die verkehrstechnischen Be-
lange und Befürchtungen betreffend, zur Auffassung gelangt, dass die Be-
fürchtungen einer nachteiligen Beeinträchtigung des Gewerbebetriebes in
seiner Ausnutzung des Betriebsgrundstückes und seines Gewerbes /
Handels nicht in dem Umfange, wie vorgetragen, gegeben sind und auch
nicht durch die 6. Änd.-B-Plan Nr. 17 ursächlich ausgelöst werden.

Die Gemeinde Siek wird jedoch die Erschließungssituation dahin gehend
modifizieren, dass die Wendeplatzanlage um die Straßenbreite des Flst.
110 nach Norden verschoben wird, so dass ein Anschluss der beiden Be-
triebsgrundstücke an „Jacobsrade“ gegeben sein wird. Ansonsten wird zu-
sammenfassend auf die einzelnen Abwägungsvorschläge verwiesen.
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zu 2. Die Ausführungen der privaten Person (1) zu dem fehlerhaft angewen-
deten Planungsinstrument des § 13a BauGB nicht die Gemeinde Siek
im Rahmen ihrer gemeindlichen Abwägung wie folgt Stellung:
 Vorausgeschickt sei, dass die Bezugnahme auf Seite 12 der Be-

gründung zum Entwurf nicht korrekt ist oder sein kann, denn auf
dieser Seite werden Ausführungen unter Bezugnahme auf drei Ab-
bildungen gemacht zur heutigen und zukünftig geplanten Wegefüh-
rung gemacht.
Auch in Kapitel 2.3 zur so genannten „Einzelfall-Vorprüfung“ wird
der naturschutzrechtliche Begriff „eines Eingriffs mit erheblichen
Umwelteinwirkungen“ nicht verwandt. Den Verweis an dieser Stelle
auf die Erheblichkeit eines Eingriffs in einen Knickabschnitt als Be-
gründung für das Erfordernis zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung und der damit verbundenen Nichtanwendung des §
13a BauGB nimmt die Gemeinde Siek zur Kenntnis. Ergebnis der
„Einzelfall-Vorprüfung“ ist es, dass die Eingriffe in das Knicknetz auf
Grundlage intensiver Voruntersuchungen zum zukünftigen Trassen-
verlauf der Versorgungsleitungen und durch eine optimierte Wege-
führung im Bereich Redder / Jacobsrade die Eingriffe auf ein Mini-
mum reduziert werden konnten. Dies wurde im Rahmen der Beteili-
gung nach § 4 (2) BauGB durch die untere Naturschutzbehörde als
zuständige Fachbehörde bestätigt und keine Bedenken erhoben, so
dass die Realisierung der B-Plan-Änderung keine „erheblichen Um-
welteinwirkungen“ im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB haben
wird.
Die angezweifelte Bewertung der zu erwartenden Bodenversiege-
lungen wird seitens der Gemeinde Siek zur Kenntnis genommen.
Entsprechend den Festsetzungen zum Entwurf der 6. Änd.-B-Plan
Nr. 17 und der Übernahme (= als Beibehaltung) der Festsetzungen
zur Gesamt-GRZ aus der rechtskräftigen 4. Änd.-B-Plan Nr. 17 wer-
den keine signifikant stärkeren, eher durch die Reduzierung der
Straßenflächen (= 100% -ige Versiegelung) geringere Bodenversie-
gelung mit diesem Änderungsverfahren verbunden sein.
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 Der seitens der privaten Person (1) vorgetragene Hinweis, dass mit
der Erweiterung des Zentralwarenlagers, als dem bestehenden
Sonstigen Sondergebiet, voraussichtlich erhebliche Umwelteinwir-
kungen einhergehen und es sich hierbei entsprechend der angege-
benen Rechtsgrundlage um ein Vorhaben handelt, für das auf
Grundlage des UVPG bzw. des LUVPG die Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, wird seitens der Ge-
meinde Siek zur Kenntnis genommen, jedoch nicht berücksichtigt,
da die Anlagen zu beiden o. g. Gesetzen ein Zentrallager oder ver-
gleichbar eine Spedition nicht als prüfrelevant erachten. Andere prü-
fungsrelevante Anlagen oder Betriebe sind innerhalb des Plangel-
tungsbereiches der 6. Änd.-B-Plan Nr. 17 nicht zulässig oder auf-
grund der zur Verfügung stehenden Flächenzuschnitte der GE-
Teilflächen nicht zu erwarten, so dass auch dies als Grund für eine
Umweltverträglichkeitsprüfung seitens Gemeinde Siek ausgeschlos-
sen werden kann.

zu 3. Die Gemeinde Siek ist entsprechend der verwaltungstechnisch Prüfung
nicht der Auffassung, dass das hier zitierte BVerwG-Urteil greift, da die
Bekanntmachung für die öffentliche Auslegung zu einem Planverfahren
nach § 13a BauGB gemacht worden ist und nicht zu einem „normalen -
2-stuifen B-Plan mit Umweltprüfung“ (da wäre der Bezug sicherlich zu-
treffend gewesen, wie in ganz S-H).

zu 4. Die Gemeinde Siek teilt nicht die Auffassung bzw. die Zweifel der priva-
ten Person (1) über das Fehlen eines Planungserfordernisses und
nimmt diese Hinweise zur gemeindlichen Planung zur Kenntnis; wobei
die gemeindliche Planung jedoch in modifizierter Planfassung, wie be-
reits zur Wendeplatzanlage ausgeführt, mit der „2. Entwurfsfassung“
fortgeführt wird. Das Erfordernis und der Zeitpunkt der gemeindlichen
Planung sind weder zeitlich willkürlich gewählt noch soll hierdurch der
eine oder andere Gewerbetreibende bevorteilet werden. Mit dem er-
höhten Nachfragedruck nach Gewerbegrundstücken ist es bei gleich-
zeitiger Sicherung von Entwicklungsmöglichkeiten für das Zentralwa-
renlager zur Sicherstellung einer städtebaulichen Ordnung bei einer
nachhaltigen Sicherung bestehender Gewerbebetriebe das Erfordernis
der städtebaulichen Planung gegeben und von der Gemeinde so in An-
spruch genommen.

Abwägungsvorschlag der Gemeinde Siek
zur 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Gewerbegebiet Siek - Jacobsrade“

zu Stellungnahmen der Öffentlichkeit (private Person) nach § 3 Abs. 2 BauGB

Anlage 2
24

 Der seitens der privaten Person (1) vorgetragene Hinweis, dass mit
der Erweiterung des Zentralwarenlagers, als dem bestehenden
Sonstigen Sondergebiet, voraussichtlich erhebliche Umwelteinwir-
kungen einhergehen und es sich hierbei entsprechend der angege-
benen Rechtsgrundlage um ein Vorhaben handelt, für das auf
Grundlage des UVPG bzw. des LUVPG die Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, wird seitens der Ge-
meinde Siek zur Kenntnis genommen, jedoch nicht berücksichtigt,
da die Anlagen zu beiden o. g. Gesetzen ein Zentrallager oder ver-
gleichbar eine Spedition nicht als prüfrelevant erachten. Andere prü-
fungsrelevante Anlagen oder Betriebe sind innerhalb des Plangel-
tungsbereiches der 6. Änd.-B-Plan Nr. 17 nicht zulässig oder auf-
grund der zur Verfügung stehenden Flächenzuschnitte der GE-
Teilflächen nicht zu erwarten, so dass auch dies als Grund für eine
Umweltverträglichkeitsprüfung seitens Gemeinde Siek ausgeschlos-
sen werden kann.

zu 3. Die Gemeinde Siek ist entsprechend der verwaltungstechnisch Prüfung
nicht der Auffassung, dass das hier zitierte BVerwG-Urteil greift, da die
Bekanntmachung für die öffentliche Auslegung zu einem Planverfahren
nach § 13a BauGB gemacht worden ist und nicht zu einem „normalen -
2-stuifen B-Plan mit Umweltprüfung“ (da wäre der Bezug sicherlich zu-
treffend gewesen, wie in ganz S-H).

zu 4. Die Gemeinde Siek teilt nicht die Auffassung bzw. die Zweifel der priva-
ten Person (1) über das Fehlen eines Planungserfordernisses und
nimmt diese Hinweise zur gemeindlichen Planung zur Kenntnis; wobei
die gemeindliche Planung jedoch in modifizierter Planfassung, wie be-
reits zur Wendeplatzanlage ausgeführt, mit der „2. Entwurfsfassung“
fortgeführt wird. Das Erfordernis und der Zeitpunkt der gemeindlichen
Planung sind weder zeitlich willkürlich gewählt noch soll hierdurch der
eine oder andere Gewerbetreibende bevorteilet werden. Mit dem er-
höhten Nachfragedruck nach Gewerbegrundstücken ist es bei gleich-
zeitiger Sicherung von Entwicklungsmöglichkeiten für das Zentralwa-
renlager zur Sicherstellung einer städtebaulichen Ordnung bei einer
nachhaltigen Sicherung bestehender Gewerbebetriebe das Erfordernis
der städtebaulichen Planung gegeben und von der Gemeinde so in An-
spruch genommen.

Abwägungsvorschlag der Gemeinde Siek
zur 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Gewerbegebiet Siek - Jacobsrade“

zu Stellungnahmen der Öffentlichkeit (private Person) nach § 3 Abs. 2 BauGB

Anlage 2
24

 Der seitens der privaten Person (1) vorgetragene Hinweis, dass mit
der Erweiterung des Zentralwarenlagers, als dem bestehenden
Sonstigen Sondergebiet, voraussichtlich erhebliche Umwelteinwir-
kungen einhergehen und es sich hierbei entsprechend der angege-
benen Rechtsgrundlage um ein Vorhaben handelt, für das auf
Grundlage des UVPG bzw. des LUVPG die Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, wird seitens der Ge-
meinde Siek zur Kenntnis genommen, jedoch nicht berücksichtigt,
da die Anlagen zu beiden o. g. Gesetzen ein Zentrallager oder ver-
gleichbar eine Spedition nicht als prüfrelevant erachten. Andere prü-
fungsrelevante Anlagen oder Betriebe sind innerhalb des Plangel-
tungsbereiches der 6. Änd.-B-Plan Nr. 17 nicht zulässig oder auf-
grund der zur Verfügung stehenden Flächenzuschnitte der GE-
Teilflächen nicht zu erwarten, so dass auch dies als Grund für eine
Umweltverträglichkeitsprüfung seitens Gemeinde Siek ausgeschlos-
sen werden kann.

zu 3. Die Gemeinde Siek ist entsprechend der verwaltungstechnisch Prüfung
nicht der Auffassung, dass das hier zitierte BVerwG-Urteil greift, da die
Bekanntmachung für die öffentliche Auslegung zu einem Planverfahren
nach § 13a BauGB gemacht worden ist und nicht zu einem „normalen -
2-stuifen B-Plan mit Umweltprüfung“ (da wäre der Bezug sicherlich zu-
treffend gewesen, wie in ganz S-H).

zu 4. Die Gemeinde Siek teilt nicht die Auffassung bzw. die Zweifel der priva-
ten Person (1) über das Fehlen eines Planungserfordernisses und
nimmt diese Hinweise zur gemeindlichen Planung zur Kenntnis; wobei
die gemeindliche Planung jedoch in modifizierter Planfassung, wie be-
reits zur Wendeplatzanlage ausgeführt, mit der „2. Entwurfsfassung“
fortgeführt wird. Das Erfordernis und der Zeitpunkt der gemeindlichen
Planung sind weder zeitlich willkürlich gewählt noch soll hierdurch der
eine oder andere Gewerbetreibende bevorteilet werden. Mit dem er-
höhten Nachfragedruck nach Gewerbegrundstücken ist es bei gleich-
zeitiger Sicherung von Entwicklungsmöglichkeiten für das Zentralwa-
renlager zur Sicherstellung einer städtebaulichen Ordnung bei einer
nachhaltigen Sicherung bestehender Gewerbebetriebe das Erfordernis
der städtebaulichen Planung gegeben und von der Gemeinde so in An-
spruch genommen.



Abwägungsvorschlag der Gemeinde Siek
zur 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Gewerbegebiet Siek - Jacobsrade“

zu Stellungnahmen der Öffentlichkeit (private Person) nach § 3 Abs. 2 BauGB

Anlage 2
25

Die Gemeinde Siek nimmt die Ausführungen der privaten Person (1) zu
den Planungserfordernissen zur Kenntnis und konkretisiert bzw. erläu-
tert die Gründe zur Planaufstellung im Rahmen dieser gemeindlichen
Abwägung wie folgt:
 Die Gemeinde möchte hier richtig bzw. klar stellen, dass Auslöser

der Überlegungen und des Nachdenkens der Gemeinde über eine
Planänderung sicherlich die Erweiterungswünsche der Firma des
Zentralwarenlagers sind. Über das Ansinnen der Firma zur Erweite-
rung des Zentrallagers sowie die sich hieraus möglicherweise erge-
benden Auswirkungen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung des
Gewerbegebietes einschließlich der mit dieser Modifizierung ver-
bundenen notwendigen Änderung hat die Gemeinde Siek sich in-
tensiv auseinander gesetzt, bevor sie das förmliche Planaufstel-
lungsverfahren aufgenommen hat. Zudem hat die Gemeinde früh-
zeitig (Feb. 2012) die Behörden, Nachbargemeinden und Planungs-
träger nach § 4 (1) BauGB beteiligt, um Planungssicherheit in ihrer
Entscheidungsfindung zu bekommen.

 Der Zeitpunkt der Planänderung ist nicht im Sinne einer „Vorratspla-
nung“ gewählt bzw. zu bewerten, sondern dient der städtebaulich
geordneten Entwicklung und Realisierung noch freier Gewerbeteil-
flächen im westlichen und östlichen Bereich der nördlichen „Jacobs-
rade“ bei gleichzeitiger Standortsicherung eines ansässigen Logis-
tikzentrums mit den damit verbundenen Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen für die Gemeinde und für die Region an einem expansions-
fähigen Standort und Einzugsbereich, der auf der Entwicklungsach-
se zwischen Hamburg und Fehmarn ist. Die Realisierung ist wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen vorbehalten, die sich nicht vor-
hersagen lassen, genauso wie die tatsächliche Entwicklung des
Gewerbegebietes „Siek-Jacobsrade“, die ebenfalls schwankend und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen folgend seit Erschließungs-
beginn sehr unterschiedlich entwickelt hat.

 Die Prägung des Gewerbegebietes erfolgt auf Grundlage der Festset-
zungen des Ursprungs-Bebauungsplanes Nr. 17 und seiner Änderun-
gen sowie selbstverständlich auch durch die Betriebe, die dort ihren
Standort gefunden haben und noch finden werden, wobei die verbindli-
che Bauleitplanung keinen Betrieb bevorteilt.
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Neben den planungsrechtlichen Festsetzungen der B-Planungen
bestimmen natürlich auch die Lage und die Verfügbarkeit von Flä-
chen die Ansiedlung von Gewerbebetrieben, wobei die BAB A1, wie
auch bei der privaten Person (1), ein wesentliches Entscheidungs-
kriterium für die Ansiedlung ist und weiterhin sein wird, wie zuletzt
bei der Ansiedlung der Fa. Omnitrade im östlichen Teil des Gewer-
begebietes (s. auch gegenüberstehende Abb. des in Realisierung
befindlichen Betriebsgebäudes). Gemeindliches, aber auch landes-
und kreisplanerisches Ziel ist es entsprechend der Lagegunst an der
BAB A1, flächenintensive und autobahnbezogene Betriebe an die-
sem Standort zu bündeln, um an anderer Stelle Fehlentwicklungen
entgegenwirken zu können. Hieraus jedoch eine „negative“ Prä-
gung, wie seitens der privaten Person (1) vorgetragen, abzuleiten,
wird dem gemeindlichen Planungsziel der Bebauungsplanung Nr.
17 nicht gerecht.

zu 5. Die Ausführungen zum „Konfliktvermeidungsgebot“ im Hinblick auf die
Dimensionierung der Wendeplatzanlage werden seitens der Gemeinde
Siek zur Kenntnis genommen.
Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle u. a. auf den
Abwägungsvorschlag auf Seite 22 verwiesen, wonach die Wendeplatz-
anlage nach Norden verschoben wird. Außerdem wird auf die Ausfüh-
rungen innerhalb des Abwägungsvorschlags zur privaten Person (1)
verwiesen, wonach gutachterlich nachgewiesen wurde, dass die sei-
tens der privaten Person (1) genutzten Fahrzeuge innerhalb der ge-
planten Wendeanlage mit einem Durchmesser von 25,0 m zuzüglich
eines Freihaltestreifens von 1,5 m in einem Zuge wenden können.
Aus Sicht und nach Auswertung aller eingegangenen Stellungnahmen
sieht die Gemeinde Siek nunmehr kein Konfliktpotential.
Der Bebauungsplan bedarf aufgrund der modifizierten Straßenführung
einer erneuten öffentlichen Auslegung.
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zu 6. Die Gemeinde Siek sieht auch unter Auswertung der Stellungnahmen
der Beteiligungsverfahren nach § 3 (2), § 4 (1) + (2) BauGB und unter
Zugrundelegung dieses Abwägungsvorschlags zu Anregungen der pri-
vaten Person (1) keine Anhaltspunkte dafür, dass mit der geänderten
Erschließung des nördlichen Gewerbegebietsbereiches die anliegen-
den bebauten bzw. noch zu veräußernden Gewerbegrundstücke in der
Ausübung ihrer jeweiligen gewerblichen Nutzung beeinträchtigt sind
oder sein könnten.
Die Anregung zur Schaffung einer Durchfahrtsmöglichkeit auf der neu-
en G-F-L-Trasse ist zwar eine innovative Idee, aber mit den entspre-
chenden Fahrradien, Schleppkurven und den sicherheitstechnischen
Anforderungen (Einzäunung des Betriebsgeländes) insgesamt leider
nicht realisierbar.
Die Äußerung, dass die Gemeinde Siek sich zum Ziel gesetzt hat, ihre
Straßenbaulastträgerschaft für den aufzuhebenden Straßenteil „Ja-
cobsrade“ aufzugeben, wird entschieden zurückgewiesen und entbehrt
jeglicher Grundlage.

zu 7. Die Ausführungen zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen wer-
den seitens der Gemeinde Siek zunächst zur Kenntnis genommen, in
der vorgetragenen Form jedoch nicht berücksichtigt.
Die Eingriffe in den nordwestlichen Knickabschnitt wurden auf ein Mi-
nimum reduziert und können direkt im Bereich des Eingriffsortes kom-
pensiert werden. Bedenken seitens der unteren Naturschutzbehörde
als zuständige Fachbehörde wurden nicht erhoben.
Eine für die Knicks angespannte naturschutzrechtliche Lage im Gewer-
begebiet ist nach Planauffassung der Gemeinde Siek nicht gegeben.
Die vorhandenen Knicks und Redder werden innerhalb des gesamten
Gewerbegebietes „Siek-Jacobsrade“ durch Saumstreifen gegenüber
den gewerblich angrenzenden Nutzungen geschützt.
Die 6. Änd.-B-Plan Nr. 17 schafft keine neuen Voraussetzungen für er-
hebliche Bodenversiegelungen. Diese Eingriffe sind mit dem Urspungs-
Bebauungsplan Nr. 17 und seiner 4. Änd. bereits erfolgt und können
somit als plangegeben bewertet werden. Da keine weiteren Eingriffe in
Natur und Landschaft mit dieser 6. Änd. vorbereitet werden, wird auch
die „Bodenschutzklausel“ berücksichtigt.
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zu 8. Die Anmerkungen zu möglichen Nutzungseinschränkungen auf dem
Gewerbegrundstück der privaten Person (1) werden seitens der Ge-
meinde Siek in die gemeindliche Abwägung wie folgt eingestellt:
 Die 40 m tiefe anbaufreie Strecke an der BAB A1 besteht gemäß

FStrG und unterliegt dementsprechend weder der gemeindlichen
Abwägung noch der gemeindlichen Planung, sondern wird, wie der
Planbegründung und der Zeichenerklärung zu entnehmen ist, als
„Nachrichtliche Übernahme“ nach § 9 Abs. 4 BauGB in die Plan-
zeichnung übernommen und dies bereits schon mit dem Ursprungs-
Bebauungsplan Nr. 17 und der rechtskräftigen 4. Änd. hierzu.

 Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, insbesondere
die hier angesprochene (der Bezug ist falsch benannt) Festsetzung
der überbaubaren Flächen und der Gesamt-GRZ wurden, wie auch
bei den übrigen GE-Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches,
die durch die B-Plan-Änderung randlich betroffen sind, unverändert
aus der rechtskräftigen 4. Änd.-B-Plan Nr. 17 übernommen. Daher
gelten diese Festsetzungen seit Rechtskraft der 4. Änd. unabhängig
von diesem Änderungsverfahren.

 Auch die hier angesprochenen Maßnahmen („M5“) zu dem südwest-
lich an das Grundstück der privaten Person (1) angrenzenden Knick
sind aus der rechtskräftigen 4. Änd.-B-Plan Nr. 17 als westliches
städtebauliches Ziel der Gesamtentwicklung des Gewerbegebietes
(Erhalt vorhandener Landschaftselemente und Durchgrünung des
GE-Gebietes) übernommen und bestehen als Knickschutzstreifen
seit Rechtskraft der 4. Änd.-B-Plan Nr. 17 und stellen somit keine
planerischen Festsetzungen oder Zielvorstellungen aus dem laufen-
den Planaufstellungsverfahren zur 6. Änd. dar. Eine gewerbliche
Nutzung, wie auch immer geartet und eine diesbezügliche Herstel-
lung und Veränderung der Bodenfunktion, ist entsprechend den
Festsetzungen aus der 4. Änd.-B-Plan Nr. 17 innerhalb der Flächen
gem. § 9 (1) 24 BauGB unzulässig.
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zu 8. Die Anmerkungen zu möglichen Nutzungseinschränkungen auf dem
Gewerbegrundstück der privaten Person (1) werden seitens der Ge-
meinde Siek in die gemeindliche Abwägung wie folgt eingestellt:
 Die 40 m tiefe anbaufreie Strecke an der BAB A1 besteht gemäß

FStrG und unterliegt dementsprechend weder der gemeindlichen
Abwägung noch der gemeindlichen Planung, sondern wird, wie der
Planbegründung und der Zeichenerklärung zu entnehmen ist, als
„Nachrichtliche Übernahme“ nach § 9 Abs. 4 BauGB in die Plan-
zeichnung übernommen und dies bereits schon mit dem Ursprungs-
Bebauungsplan Nr. 17 und der rechtskräftigen 4. Änd. hierzu.

 Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, insbesondere
die hier angesprochene (der Bezug ist falsch benannt) Festsetzung
der überbaubaren Flächen und der Gesamt-GRZ wurden, wie auch
bei den übrigen GE-Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches,
die durch die B-Plan-Änderung randlich betroffen sind, unverändert
aus der rechtskräftigen 4. Änd.-B-Plan Nr. 17 übernommen. Daher
gelten diese Festsetzungen seit Rechtskraft der 4. Änd. unabhängig
von diesem Änderungsverfahren.

 Auch die hier angesprochenen Maßnahmen („M5“) zu dem südwest-
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zu 9. Die Gemeinde Siek kann unter Zugrundelegung des vorangestellten
Abwägungsvorschlages zu den Anregungen und Bedenken der priva-
ten Person (1) und mit Auswertung der übrigen Stellungnahmen aus
den nach dem BauGB durchgeführten Beteiligungsverfahren nicht er-
kennen, dass öffentliche und private Interessen und Belange sach-
oder fachgerecht unangemessen zueinander oder gegeneinander ge-
wichtet worden sind.
Die Anmerkungen, dass mit dieser B-Plan-Änderung Baukörper zuge-
lassen werden sollen, die im Verhältnis zur vorhandenen Bebauung
„erdrückend“ wirken sollen, weist die Gemeinde Siek in der vorgetrage-
nen Form zurück. Der B-Plan Nr. 17 und auch seine 4. Änd. zielen u. a.
darauf ab, die Lagegunst an der BAB A1 Anschlussstelle und abgesetzt
von der zu schützenden Ortslage von Siek zu nutzen für verkehrsge-
bundene Betriebe (z. B. Speditionen) oder für Handelsbetriebe, die den
direkten räumlich funktionalen Bezug zu den überregionalen Verkehrs-
trassen benötigen. Daher waren in den B-Plan-Satzungen immer Be-
triebsstätten über 50 m Länge zulässig, um diesen Nutzungsanforde-
rungen nachkommen zu können. Dieser planerische Wille der Gemein-
de drückt sich dementsprechend in den Festsetzungen des B-Planes
Nr. 17 einschließlich seiner Änderungen aus, so dass diese B-Plan-
Änderung, die diese Festsetzung fortführend aus dem Ursprungs-
Bebauungsplan übernimmt, kein Verstoß gegen ein baurechtliches
Rücksichtnahmegebot verstößt, sondern den im Rahmen förmlicher
Planaufstellungsverfahren zustande gekommenen planerischen Willen
der Gemeinde Siek entsprechend den hierzu formulierten städtebauli-
chen Zielsetzungen dokumentiert.

Das Gespräch zwischen der privaten Person (1) und der Gemeinde Siek /
Amtsverwaltung Siek hat stattgefunden, so dass die Gemeindevertretung un-
ter Bewertung der hierzu erfolgten gutachterlichen Überprüfungen die voran-
gestellten Anregungen und Bedenken in den vorangestellten Abwägungsvor-
schlag einstellen konnte. Vertiefende und ergänzende Einwendungen wurden
in der zurückliegenden Zeit und auch nach dem vorgenannten Gespräch nicht
nachgereicht. Von der privaten Person (1) zur Verfügung gestellte Informatio-
nen zu verkehrstechnischen Anforderungen an eine Wendeplatzanlage wur-
den in die Abwägung eingestellt.
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